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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Die Anregungen werden beachtet und die Begründung wird mit einem Hinweis 
entsprechend ergänzt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme vom 11.02.2020 wurde in der Gemeindevertretung am 
26.05.2020 zur Kenntnis genommen, berücksichtigt und wie nachfolgend 
abgewogen: 
„Die gleichen Überlegungen hat die Gemeinde in Abstimmung mit der 
Feuerwehr gehabt und kommt zu folgendem Ergebnis: 
Im Regelfall erfolgt die Zufahrt zum Feuerwehrgelände über den Speckenweg. 
Die Ausfahrt im Alarmfall erfolgt direkt in den Radelsweg.“ 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
Die Stellungnahme vom 19.02.2020 wurde in der Gemeindevertretung am 
26.05.2020 zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 21 ist aus diesem Grund im 
April 2019 auf Kriegsaltlasten vom Kampmittelräumdienst beim 
Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, überprüft worden. Es wurden keine 
Einwirkungen durch Abwurfmunition (Bombentrichter, Zerstörungen) auf der 
benannten Fläche festgestellt.  
Munitionsfunde in diesem Bereich sind dem Kampmittelräumdienst nicht 
bekannt.  
Bei der o.a. Fläche handelt es sich um keine Kampfmittelverdachtsfläche. Für 
die durchzuführenden Arbeiten bestehen somit aus Sicht des 
Kampmittelräumdienstes keine Bedenken. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im vollen Umfang 
berücksichtigt, die Punkte 1. und 3. werden als Hinweise  in die Begründung 
aufgenommen. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, siehe Seite 3 dieser 
Abwägungstabelle. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, siehe Ziffer 5 
der Begründung. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme vom 23.01.2020 wurde zur Kenntnis genommen und 
berücksichtigt, siehe Ziffer 11 der Begründung. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachdienst Kommunalaufsicht 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Brandschutz ist gemeindliche Aufgabe und deshalb hat die Kosten für den 
Brandschutz die Gemeinde zu tragen bzw. der Verursacher von bestimmten 
Gefahrensituationen.  
 
Der Haushaltsplan 2020 ist für den Bebauungsplan Nr. 21 der Gemeinde 
Escheburg nicht maßgeblich. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachdienst Bauaufsicht 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Zulässig ist eine Dienstwohnung für einen angestellten Gerätewart. 
 
Der letzte Absatz wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Fachdienst Wasserwirtschaft 
Die Anregungen des Fachdienstes Wasserwirtschaft werden berücksichtigt.  
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweise: 
Zu 1. 
Für die bodenbrütenden Vögel ist eine andere Ausgleichsfläche erforderlich. 
Diese wird rechtzeitig zur Beschlussfassung zur Verfügung gestellt.  
 
Zu 2.  
Die Gemeinde wird bei einer ihrer nächsten Flächennutzungsplanänderungen 
dieses beachten und entsprechend den Flächennutzungsplan abändern. 
 
Fachdienst Naturschutz 
Zu Absatz 2:  
Die Anregungen werden so zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Absatz 3:  
Die Gemeinde wird die Festsetzung drei Wohnungen zuzulassen ändern, d.h. 
es wird bei dieser Festsetzung nur noch eine Wohnung zugelassen. Zulässig 
ist eine Dienstwohnung für einen angestellten Gerätewart. 
 
Zu Absatz 4:  
Die Anregungen werden insoweit berücksichtigt, dass ein Bebauungskonzept 
und Funktionsskizze der unteren Naturschutzbehörde zur Verfügung gestellt 
wird. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu Absatz 5:  
Es wird ein Bebauungskonzept vorgelegt. In diesem wird auch die Funktion 
dargestellt. Dieser Funktionsplan wird als Anhang zur Begründung zur 
Verfügung gestellt.  
 
Zu Absatz 6:  
Die Anregungen werden berücksichtigt. Es wird dort eine andere Fläche zur 
Verfügung gestellt, damit der Ausgleich für den Artenschutz dann auch 
artgerecht erfolgen kann. 
 
Es werden andere Ausgleichsmaßnahmen nachgewiesen und mit der unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt. 
 
Städtebau und Planungsrecht 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zulässig ist eine Dienstwohnung für einen angestellten Gerätewart. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Da die Gemeinde sich z.Zt. stark entwickelt und weitere Aufgaben auf die 
Feuerwehr zukommen, möchte die Gemeinde die Chance behalten, 
erforderliche Erweiterungen über das jetzt geplante Maß hinaus, ohne 
Änderungen des Bebauungsplanes, zu ermöglichen. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absatz 1: 
Wird zur Kenntnis genommen, die Stellungnahmen des LBV.SH vom 
19.02.2020 und vom 19.06.2020 sind berücksichtigt. 
 
Punkt 1: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Der LBV und die AKN sind 
berücksichtigt worden, siehe Seite 4 und Seite 6 dieser Abwägungstabelle. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und bestätigt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
 
Punkt 1 und 2: 
Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
 
Punkt 3: 
Wird zur Kenntnis genommen. 



Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB vom 05.06.20 bis 06.07.20 

Bebauungsplan Nr. 21  der Gemeinde Escheburg (Stand: 06.03.2024)             20 
 

 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


